
Miet- und Benutzungsordnung
für das Bürgerzentrum Nörtershausen

Der Ortsgemeinderat Nörtershausen hat in seinerSit'zung vom 23.06.2021 beschlossen:

1. Allgemeines

1.1 Das Bürgerzentrum Nörtershausen dient derStärkung der dörflichen Gemeinschaftund der
Vereinstätigkeit sowie der Förderung des kulturellen Lebens in Nörtershausen,

1.2 Das Bürgerzentrum steht den Vereinen, Verbänden, Peßonenvereinigüngen und sonstigen In-
stitutionen, die in der Ortsgemeinde Nörtershausen ansässig sind, sowle den Bürgem von Nör-
tershausen und Pfaffenheck nach Maßgabe dieser Miet- und Benutzungsordnung zur Nutzung
offen, Über eine darüber hinausgehende Nutzung durch Personen oder Gruppen, die ihren siu
außerhalb der ortsgemeinde Nöftershausen habeq entscheidet die Cemeindeverwaltung.

1.3 Die Miet- und Benufzungsordnunggilt fiir alle im Bürgerzentrum Nörtershausen stattffndenden
Veranstaltungen.

1.4 Im gesamten Gebäude ist das Rauchen gesefzlich untersagl

1,5 Die Vermietung erfolgt durch die Ortsgemeinde Nörtershausen, vertreten durch den
ortsbürgermeister. Für die Vermietungwird von der Ortsgemeirde Nörtershausen ein Beauf-
tragter (Hausverwalter) benannt

1.6 Die Nurzung des Bürgeüentrums durch Vereine kann eingeschränk werden in Fällen von eige-
nen Veranstaltungen der Ortsgemeinde und von sonstigen Veranstaltungen, dle durch die Orts-
gemeinde genehmigt wurden. Seitens derOrtsgemeinde ergeht eine entsprechende Informa-
tion an die betroffenen Vereine.

2. vormerkun& Vertragsabschluss

2.1Aus der unverbindlichen Vormerkung des jeweiligen Veranstaltungsraumes für einen bestimm-
ten Termin kann kein Anspruch aufeinen späteren Abschluss eines Mietvertrages hergeleitet
werden. Vormeakungen können generell längstens zwei]ahre im Voraus gemachtwerden.

2.2 Feststehende Terminewie z.B. Kirmes, Karneval, Basarund St, Martin sind grundsätzlich den
veranstaltenden Vereinen vorbehalten.

2.3 Der Anspruch aufÜberlassung der Räumlichkeite4 Anlagen und der Einrichtung entsteht mit
der beiderseitigen Unterzeichnung des schriftlichen Miewertrages. Die Miet- und Benurzudgs-
ordnung wird Vertragsbestandteil.

2.4Vormerkungen werden vom Hausverwalter angenommen. Überden endgültigen Vertragsab-
schluss entscheidet die cemeindeverwaltung.

3. Gegenstand des Mlewerträges

3.1 Der Hausverwalter übergibt dem Mieter die Mietgegenstände in einem ordnungsgemäßen Zu-
stand; hiervon hatsich der Mieterbei der übemahme zu überzeugen. Mängelsind dem Haus-
verwalter unverzüglich anzuzeigen.

3.2 Die Sesamte Anlage istpfleglich zu behandeln. Die Einrichtungen und Geräte sind sachgerecht
zu benutzen. Beschädigungen müssen vermieden werden.

3.3 Die ausgehändigten BekiebsanweisungerL auch mündliche, sind zu beachten.



4, Miete

4.1 Für die Überlassung der Mietgegenstände wird eine Miete vereinbart Diese beträgt

[1),egliche
private Nut-
zung/Anmie-
tunS

(2) Gemeindeansäs'
sige Vereine mit ge-
werblicher Nutzung
oder mit Getränke-
v€rkauf

[3) Sonstige Mie-
ter mit gewerbli-
cherNutzungoder
mit Getränke-
ver|(auf

Saal 150 € 200 € 300 €
50€ 75€ 100 €

Küchentrakt mit Getränke-
ausmbe und Laser

50€ 100 €

Die Toilettenanlage ist immer Bestandteil des Mietgegenstandes.

Mobile Geräte und Anlaeen (zur ausschlielElichen Nutzunsim Bü
Anlece / Gerät Gebühr
mobile Bühne 50€
mobile Theke 50€
Beschallunssanlese (nur komDlettl 50€
mobile Kaffeemäschilre 25€

Als Kaution frir Saal, Foyer und Küche ist generell bei ieder Vermietung ein Betrag von 200,-€
zu hintellegen. Für die Nuüung der mobilen Geräte undAnlagen beträgt die tGution jeweils
50,-€. Nach Beendigung der Vermietung wird diese Kaution entweder verrechnet oder el§tat-
tel wenn die Mietsache in einem beanstandungsfreien Zustand zurückgegeben wurde.

Preise beziehen sich aufden MieEeitraum von einem Tag (24 Stunden).

Mieter mitWohnsifz außerhalb der Ortsgemeinde Nörte.shausen zahlen für die NuEung des
Bürgerzenüums einen züschlagvon 25 o/o aufdie jeweiligen Mieten.

JederVerein der Ortsgemeinde hat einmal im Kalendedahr das Recht, die Saalräumlichkeiten
fiil seine Iahreshauptversammlung miet- und energiekostenftei zu nutzen.

4.2 Für die Energiekosten (Strom, Wasser, Abwasset Heizung) sind pauschal zu ertrichten:
a) während der Heizpe ode 50 €
b) außerhalb der Heizperiode 25 €
cl unter "Heizperiode" 

wird die Dauer des Betriebs der Heizungsanlage verstanden.

4.3 Der Mieter ist für die Rückgabe des gereinigten Mietgegenstands verantwordich. Die Kosten für
eine erforderliche Nachreinigung betragen pauschal S0 €. Sofem es besondere Umstände
rechfertigen (2.8. besonders hoher oder erheblich geringer Verschmutzungsgrad usw,) ist die
cemeindeverwaltung berechtigt, die Reinigungskostenpauschale entsprechend dem tatsächli-
chen AufiMand 2lr erhöhen bzw. zu reduzieren.

4.4 Bei Anmietungder mobilenTheke sowie der motrilen Kaffeemaschine müssen diese durch den
Mieter veranlasst durch Fachpersonal vor Inbetriebnahme gereinigt werden.

4.5 Die Miete, die Kautlon und die Energiekostenpauschale sind bis spätestens 10 Tage nach Ver-
tragsabschluss durch Überweisung aufdas Konto IBAN DE29 5705 O120 0016 0002 OO der
Verbandsgemeindekasse Rhein-Mosel unter Angatle des Verwendungszweck ,,Miete Bürger-
zentrum Nörtershausen" und des MieEeitraums zu entrichten.

4.6 Liegen zwischen Verlmgsabschluss undVeranstaltung weniger als 10 Tage, istdas nach Ziffer
4.1 zu zahlende Entgelt sofort fällig und die Zahlungbei Mietbegim in geeigneter Form nach-
zuweisen.

4.7 Der Mief,zeiEaum beginnt grundsäElich am Tag derAnmietung um 12 Uhrund endetgrund-
sätzlich am darauffolgenden (alendertag um 12 Uhr.lm Rahmen der Verfügbarkeit ist hi n-
sichtlich der zeitlichen Nutzung eine abweichende Regelung mitdem Hausverwalter möglich.
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4.8 Neben der ganztägigen Anhietung nach 4.7 kann im Einzelfall auch kuzfristig eine stunden-
weise Anmietung von mindestens zwei bis maximalsechs Stunden erfolgen. Die Entscheidung
hierüber trifft der Ortsbürgermeister. Die Mietebeträgtpro angefangeüe Stunde 1/10 derun-
ter4.1 geoannten Betaäge.In diesen Fällen hat der Mieterbis spätestens zur Beendigung der
Mietzeit die Räumlichkeiten im e[dgereirügten Zustand zu verlassen.

4,9 Sofern keine gewerbliche Nurzung vorliegt und kein Eintritt erhoben wird, sind folgende Veran-
staltungen für ortsansässige Organisationen von der Zahlung von Miet- und Energiekosten be-
freit:
al Fraktionssiüungen und politische Veranstaltungen von Parteien und Wähleryruppe[
bl Seniorentage-und Veranstaltungen mit sozialem, karitativem oder gemeinnützigem Zweck,
cJ Proben- und Ubungsveranstaltungen von Musik-, Gesangs-, Theater-, Karne ls- und sonsti-

gen kulturell orientierten Gruppen,
d] Veranstaltungen mitsportlichem oder gesundheitsfördemdem Charaker.

5. Durchf ührungsbedingungen

5.1 Der Mieter trägt das gesamte Risiko der Veranstaltun& einschließlich ihrer Vorbereitung und
nachfolgenden Abwicldung. Er sorgt ftir den ordnungsgemäßen und störungsfreien Ablaufsei-
IlerVeranstaltung und trifft alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen.

5.2 Die Verärderung an Mietgegenständen, das Einbauenulld Anbringen von cegenseinden an
Wänden und Decken und die Verwendung von Dekoration bedarfder Einwilligung des Vermie-
ters. Dazu gehört auch das Anbringen von Bildern, Plakaten und Außendekoration. DerMieter
hat den ursprüdglichen Zustand spätestens bis zurBeendigung der Miefzeit aufseine Kosten
wiederherzustellen.

5.3 Entstandener Müll und jeglicheAbfälle müssenvom Mieter entsorgt werden.

5,4 Zugänge, Ausgänge, Notausgälge und Feuerlöscheinrichtudgen dürfen nicht verspeirt oder vei-
ändertwerden. Die Räum- und Streupflicht obliegtdem Mieter.

5.5 Die Veranstaltungen sind so durchzuführe& dass insbesondere zur Nachueit eine Störung der
Nachbarschaft vermieden wird. Die Lautstärke ist ab 22 t 0 0 Uhr unbedingt auf Zimmerlaut-
stärke zu reduzieren. Fenster und Türen sind zwinge[d geschlossen zu halten; der Aufentha]t
auf der Notausgangstreppe ist strengstens untersagt

5.6 Jede Zuwiderhandlungkann mit einer Vertragsstrafe bis zu 500 € geahndet werden, Die Ent-
scheidung über die Festsetzung einer VerFagsstrafe edolgt durch die Gemeindeverwaltung.

6, Eaftung

5.1De! Mieter haftet für alle Schäderl die e! selbst, seine Erfüllungsgehilfen und Ddtte aus seinem
Bereich verursachen. Er hat jeden entsprechenden Schaden dem Hausventr'alter miuuteilen. Es
muss eine ausreichende Haftpflichtversicherung bestehen.

6.2 Der Mieter hat ftir alle SchadenersaEansprüche einzustehe4 die aus Anlass seiner Veranstal-
tung geltend gemacht werden.

6.3 Der Mieter übernimmt etwaige Haftungsansprüche seiner Bediensteten, Mitglieder oder Beauf-
hagten, den Besuchern seiner VeranstalhDgen und sonstigen Dritten ftir Schäden, die diese
gegenüber der Ortsgemeinde Nörtershausen im Zusammenhangmit derBenuuung derüber-
lassenen Räume und Einrichtungsgegenstände geltend machen könnte4 soweit diese nicht
vorsäfzlich oder grobfahrlässig herbeigeftihrt wurden.

6.4 Für die in das Gebäude eingebrachten cegenstände des Mieters übernimmtdie Ortsgemeinde
Nörtershausen sowie die für die Ortsgemeinde Nörtershausen handelnden Personen keine
Haftung. Spätestens bei Beendigung der Mietzeithüssen diese cegenstände entfemt seiü.

6.5 Die Ortsgemeinde Nörtershausen sowie die ftir die Ortsgemeirde Nörtershause[ handelnden
Personen haften nichtbei Versagen vorl Einrichtungen, bei Betriebsstörungen oder sonstigen



die Veranstaltung beeinträchtigenden Ereignissen. Dieses giltnichtbei Vorsatz odergrober
FahrlässigkeiL

7. Hausrecht

7.1 GrundsäElich haben der Ortsbürgermeister sowie der Hausverwalter das Hausrecht in allen
Räumen. Der Ortsbürgermeister kann das Hausrecht auch anderen Persoüen überEage!. Der
Mieter untersteht der Weisungsbefugnis des zurAusübung des Hausrechts berechtigten Perso-
nenkreises.

7.2 Soweit es erforderlich ist, haben die ftir die Ortsgemeinde Nörtershausen handelnden Pe$o[en,
die Polizei, die Feuerwehr und der SanitäBdiedst Zugang zu den vermieteten Räumen. Sie dür-
fen in der Ausübung ihrer Tätigkeit nicht behirdert werden.

7.3 Die Vermietung kann bei nicht ordnungsgemäßer Nutzung der vermieteten Räiumlichkeiten je-
derzeit beendet werden.

B, Bewlrtschaftung

8.1 Sofern es sich um gewerbliche Veranstaltungen handelt, ist der Bezug von Getränken bei einem
durch die Ortsgemeinde Nörtershausen vorgegebenen Getränkelieferanten durch den Mietver-
trag vorge§chdeben.

8.2 Inwieweit eine Gestattung nach § 12 Gastsflittengeserz (vorübergehende Schanke.laubdsl e.-
forderlich wir4 ist vom Mieter bei der Verbandsgemeindeverwaltung Rhein-Mosel zu klären,
Ein eventuell notwendiger Antrag ist vom Mieter zu stellen.

9, schließanlage

9.1 Die e orderlichen Schlüssel werden mit der Übergabe der Mietsache, spätestens jedoch am Tag
der Veranslaltung bis 12,00 Uhr ausgehändigt Der Mieter haftet ftir alle Schäde4 die an der
Schließanlage oder durch Verlust von Schlüsseln entstehen, Der Verlust von Schlüsseln ist dem
Hausverwalter anzuzeigen. Der Ortsbürgermeister wird die Ersaubeschaffung von Schlüsseln
und eventuell der Schließanlage/Teilanlage auf Kosten des Mieters veranlassen.

10. Rücktritt vom Vertrag

10.1 Die Ortsgemeinde Nörtershausen ist berechtigq vom Vertrag zurückzutreten, wenn

- der Mieter seinen Zahlungsverpflichtungen nicht rechtzeitig nachkomm!

- durch die beabsichtigte Vemnstaltung eine Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
oder eine Schädigung des Ansehens der Ortsgemeinde Nörtershausen zu beflirchten ist oder
die Veranstaltung gegen geltendes Recht verstößt,

- die Mietgegenstände in Foige höherer Gewalt nicht zur Verfügung gestellt werden können.

10.2 Der Rücktritt wtrd dem Mieter unverzüglich schriftltch erldärt Macht die Ortsgemelnde Nör-
tershausen von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch, so hat der Mieter weder Anspruch auf Scha-
densersaE noch auf Ersau seiner Auslagen oder seines entgangenen Gewi[ns.

10.3 Kann die vertraglich festgelegte Veranstaltung auf Grund höherer Gewalt nicht stattfinden, so
ffägt jeder Verhagspartner die ihm bis dahin entstandenen Kosten selbst

10.4 Führt der Mieter aus einem von der Ortsgemeinde Nörtershausen nicht zu verhetenden Grund
die Veranstaltung nicht durcl! so bleibt er zur Zahlung der vereinbarten Miete verpflichtet Un-
abhängig hiervon ist der Mieter verpflichtet der Ortsgemeirde Nörtershausen einen etwa
darüber hinausgehelden Schaden zu ersetzen.
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11- Neberahr'€den und cerichtsstend

11.1 AIIderuIIgen und Ergäüzungen des MietverEages bedtitfen der SchrifHorm. Sofern der Mieter
Mletgegenstälde oder Leistungen in Anspruch nehmen möchte, die nicht im Miewertlag ver-
einbart sind hat er vor der Inanspruchnahme dle schriftliche Einwilligung der Ortsgemelnde
NörtershauseD eirzuholen. Diese zusätzllche Vereilbarung wird Bestandteil des Mietverrages,

1 1.2 Für Ansprüche, die im Wege des Mahnverhhren§ (§§ 688 ff. ZPO) geltend gemacht werden, ist
der Gerichtsstand Koblenz.

12. Bekauhachutrg
Diese Miet- uud BenuuuEgsordnung tritt am Tage nach der öffendichen Bekanntmachung in l{raft,

Nörtershause[, 23.06.2021

Paul Kreber
Ortsbürgermeister


